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0  Es aAn Schwere dem CI und Haſs nicht gleichkommt. Allerdings
begehrt auch EL das malum proximi. aber nicht als ſo

E wie der
Ha  E auch ni aus Begierde nach eigenem Vorzug wie der Neid,
ſondern aus Gerechtigkeitsgefühl, wie ſich nämlich der Zornige vor⸗

ſpiegelt, alſo b ratione boni. „EX du patet, ſagt Qher der
h Thomas 2 quod Odium gravius St invidia. t
invidia JuallI Ia quia pejus St appetere malum Sub ratione
mali. Jualll Sub ratione boni et. pejus St appetere malum Ub ratione
oni éxterioris, quod est honor vel Gori quam Sub nsrecetitudinis justitiae.“

Salzburg. rofeſſor Dr Uer

V. (Ein redliche Beſitzer und Reſtitutionspflicht.)
aju hat von Titus eine Uhr erhalten und jetzt mit eſtimmtheit
in Erfahrung gebracht, daſs Titu ein Unredlicher Beſitzer war
Er bittet den Confeſſar Auf
erwachſende Reſtitution.

klärung über eine eventuell für ihn
iſt Eigenthümer des Gegenſtandes, der Uhr geworden, enn

er ieſelbe als DPOSSESS0T bonae fidei ereits erſeſſen hat Im
Geſetzbuche iſt zur Erſitzung von beweglichen Gegenſtänden, die man
unmittelbar von einem unredlichen Beſitzer an ſich gebracht hat, ein
Zeitraum von ſechs Jahren gefordert. 1476 Auch abgeſehen
von dem Rechtstitel der rſitzung iſt Eigenthümer der Uhr,
CI ſie In einer öffentlichen Verſteigerung oder von einem zu dieſem
Verkehr befugten Gewährsmann (Uhrmacher), oder gegen Entgelt
von jemanden erhalten hat, dem ſie der Eigenthümer zum Gebrauche,

UuL Verwahrung oder In was immer für einer Abſicht anvertraut
hat 367), daſs n dieſem Falle ni bloß das Klagerecht des
früheren Eigenthümers erliſcht, ondern dieſer volle
Eigenthumsrecht 1IN fOroO COnscientiae rwirbt1 der civilrechtlichen
Beſtimmung, behauptet Delama 1I 19 und auch der eutſche Heraus⸗
geber de. Gury, 60 1Va. I. 644. nota „Dominium IN Hhisce (Casibus)
acquirit“. Hat die Uhr noch nicht erſeſſen und iſt keiner der
eben angeführten Fälle eingetreten, ſo iſt EL auch nicht Eigenthümer
und muſs al redlicher Beſitzer (POssessor bhonae C dem Eigen⸗
thümer Erſatz eiſten ſt der Eigenthümer ekannt und hat die
Uhr zum Präſent erhalten, ſo muſ ſie ſofor dem Eigenthümer
zurückſtellen, was ſich klar iſt Hat .· aber die Uhr gegen Entgelt

ſich ebracht, ſo kann EL, falls auf keine andere Weiſe mehr
zu dem hingegebenen aufpreis zu kommen begründete Ausſicht hat,
die Uhr Wiedereinlöſung des Kaufſchillings dem früheren
unredlichen Beſitzer zurückſtellen, mit anderen orten, ELr kann den
Ontrac reſeindieren. Wenn auch ne anderen Lacroix,

100—103, für die Anſicht eintri daſs der Gegenſtand dem
ereits bekannten Eigenthümer zurückgeſte werden müſſe auch auf
Hie Gefahr hin, einen Entgelt zu erhalten, eil eS ungerecht ſei,
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dem Eigenthümer ereits geſicherte ache wieder zweifelhaft zu
nachen, oder weil man um ſein eigenes Kleid zu etten nicht das
des andern ins euer werfen darf ſo ſtehen doch die erſten Celebri—

St Alphonſus und QArdina ugo afür gut daſ die
der Rückſtellung nicht gewiſs 10 ielmehr das Entbundenſein
die Erlaubthei der Contractauflöſung durch Hingabe des egen⸗
tandes den leb Rückerſatz des Kaufſchillings wahr⸗
ſcheinlicher iſt III 569.) Zum Beweiſe daffür ſagt Alphonfſus

m ſich nicht verpflichtet, mit ennem Schaden da
Eigenthum eines weiten erhalten, Ind aher kann ich zulaſſen,
daſ der Dieb den fraglichen Gegenſtand Empfang nehme auf
daſs nicht ich Eigenthum einbüße gerade ſo Wie ich enn ich
auf ffener Straße eld finde und eS aufhebe für den Eigenthümer
dasſelbe wieder auf die Straße zurücklegen kann (auf die Gefahr
hin daſ viellei Eern leb eS erhalte ich On zu Schaden
käme Ferner habe ich das ech enen Vertrag zu löſen der 111
radiée Ungiltig Iſt wenngleich durch die Löſung DeT acCcidens — praetel
intentionem Een ritter geſchädigt ird
auferre. allU 10h 1 damnum alteri inferre. aliud

„Aliud St TG6 alterius

damnum alterius permittere.
Kann der Eigenthümer nicht ermittelt werden, ſo Imm

In die Lage eines Finders verlorener Sachen Was Finder
obliegt beſtimm Geſetzbu 394 Abgeſehen von
poſitiven Beſtimmungen iſt nach dem Naturrechte 3u unterſcheiden
ob noch begründete Hoffnung vorhanden iſt den Eigenthümer zu
entdecken oder nich Wenn —10 ſo hat nach ihm au forſchen und
unterdeſſen den Wertgegenſtand aufzubewahren enn nicht ſo kann

E. Ita fert —eLr ihn chalten und nach Belieben verwenden
umversalis. (Marc. — 999

Wien. eorg Freund, Rector des Redempt.Collegiums.
VI (Eine ungiltige Trauung, Convalidation, Er

preſsbrief, telegraphiſche Delegation, rechtzeitige in
endung der Eheacten, Brautprüfungs Protokoll.) Der
Herr Pfarrer Procop hält fleißig Reſidenz ſeiner avre zum reuz,
E er allein paſtorieren hat Nun des Jahres Een oder
weimal Erne Luftveränderung machen will, wer kann ‘eS ihm verargen?
So ega ſich nun Herr Procop durch etliche Tage auf Reiſen,
dem Katholikentag Iu 890 beizuwohnen. Während einner Ab
weſenheit E  E  6 blr Eenen Aushilfsprieſter mit der eiſung, den
beiden Feiertagen, Sonntag und ontag, und September,
für ihn zu paſtorieren, zu fungieren und zu celebrieren. Daſs EL
Am Dienstag. den September, auch copulieren ſollte, davon mader Pfarrer keine Mi  eilung, weil 4* beabſichtigte, noch rechtzeitig
zurückzukehren und ſelbſt die von ihm anberaumte Trauung vor
zunehmen. Am September reiste der Pfarrer frühzeitig ab und


